
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7l07/l-Pr 1/91 

An den 

n-JOIfI-aer Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

~,3t{STAB 

1991 -08- 0 1 
zu ~.26:57J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl l255/J-NR/199l 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Pilz, Freunde und 

Freundinnen haben an mich eine schriftliche Anfrage, be­

treffend strafrechtliche Verfolgbarkeit der Verweigerung 

von Befehlen, die in das Recht auf Meinungsfreiheit ein-

greifen, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Gemäß § 6 Abs. 1 der VO über die Allgemeinen Dienst­

vorschriften (ADV) müssen Befehle im Zusammenhang mit 

dem Dienst stehen. Handelt es sich bei den oben ange­

führten Befehlen überhaupt um Befehle im Sinne dieser 

Bestimmungen? Wenn ja, warum? 

2. Falls Frage 1 mit ja beantwortet wurde: Welche straf­

rechtlichen Argumente sprechen dagegen, daß diese 

Befehle in Hinblick auf § 46 Wehrgesetz, §§ 105 und 

302 StGB, Art. 20 Abs. 1 B-VG und § 7 ADV verweigert 

werden können? 

3. Welche strafrechtlichen Argumente sprechen dagegen, 

daß eine Verweigerung eines derartigen Befehls im 

Sinne des § 12 MilStG dennoch in Hinblick auf § 17 

MilStG straflos bleiben müsse? 

4. Würde eine der im Erlaß angedrohten Anzeige überhaupt 

zu einer Verfolgung durch die Anklagebehörde führen? 

Wenn ja, warum?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die Frage, inwieweit Anordnungen des Armeekommandos, die 

die Verbreitung bestimmter Medienwerke auf mi.litärischem 

Gelände beschränken, im Zusammenhang mit dem Dienst, also 

den Aufgaben des Bundesheeres (§ 2 Z 2 der Allgemeinen 

Dienstvorschrift für das Bundesheer [ADV]) stehen, be­

trifft in erster Linie den Zuständigkeitsbereich des Bun­

desministers für Landesverteidigung. Grundsätzlich wird 

wohl davon auszugehen sein, daß Anordnungen auf mili­

tärischen Liegenschaften, die einen Bezug zur militäri­

schen Landesverteidigung aufweisen, als dienstliche Maß­

nahmen anzusehen sind. Bei der Einschränkung der Verbrei­

tung von Medienwerken, deren Inhalte sich entweder gegen 

die Zielsetzung der militärischen Landesverteidigung 

richten, Angriffe gegen das Bundesheer enthalten oder das 

Bundesheer öffentlich beleidigen, lassen sich solche Be­

zugspunkte zur militärischen Landesverteidigung grundsätz­

lich nachvollziehen. 

Zu 2 bis 4: 

Vorweg ist festzustellen, daß die im Art. 13 StGG garan­

tierte Meinungsfreiheit als verfassungsgesetzlich gewähr­

leistetes Recht auch von jedem Soldaten wahrgenommen 

werden kann. Dies unterstreicht § 46 WehrG ausdrücklich. 

In dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht des 

einzelnen Soldaten greift die Regelung des Armeekommandos 

im Erlaß vom 18.1.1989 auch nicht ein, zumal dort nur der 

entgeltliche Vertrieb sowie die unentgeltliche Verteilung 

oder Vorführung udgl. von Medienwerken verboten wird, die 

sich im Sinne des Erlasses gegen die militärische Landes­

verteidigung richten. 
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Das aus Art. 13StGG resultierende Recht auf Meinungsfrei­

heit kann durch das "Hausrecht", welches bei militärisch 

genutzten Liegenschaften den zuständigen militärischen 

Dienststellen bzw. dem Bundesministerium für Landesver­

teidigung zusteht, eingeschränkt werden, soweit davon 

nicht öffentliche Plätze betroffen sind. Die Verbreitungs­

beschränkungen im Erlaß des Armeekommandos vom 18.1.1989 

verstoßen daher nach Ansicht des Bundesministeriums für 

Justiz nicht gegen das Recht auf Meinungsfreiheit. 

Hinsichtlich der strafrechtlichen Konsequenzen einer 

Mißachtung des in Befehlsform erteilten Verbots, auf 

militärisch genutztem Gelände Medienwerke zu verteilen, 

die sich gegen die militärische Landesverteidigung rich­

ten, ist zu differenzieren: Der Befehlsbegriff nach § 2 

Z 4 ADV ist inhaltlich anders gestaltet als jener des § 2 

Z 5 MilStG, der allein für die Tatbestandsmäßigkeit im 

Sinne des § 12 MilStG von Bedeutung ist. Während ein Be­

fehl im Sinne des § 2 Z 4 ADV ~lle von Vorgesetzten gegen­

über Untergebenen getroffenen Anordnungen zu einem be­

stimmten Verhalten umfaßt, ist der Befehlsbegriff des § 2 

Z 5 MilStG wesentlich enger gefaßt. Von strafrechtlicher 

Relevanz sind nämlich ~ jene Anordnungen, die für einen 

Einzelfall erlassen werden. 

Angesichts des generellen Charakters des Verbots, auf 

militärischen Liegenschaften Medienwerke zu verbreiten, 

die sich gegen die militärische Landesverteidigung rich­

ten, entspricht der im Erlaß des Armeekommandos vom 

18.1.1989 aufgetragene Befehl (Pkt. 3.1.) nicht den im 

Militärstrafgesetz genannten Kriterien einer Einzelfall­

anordnung, die als Voraussetzung für eine strafrechtliche 

Verantwortung wegen Ungehorsams nach § 12 Abs. 1 MilStG 

gegeben sein müßten. Nur für den Fall, daß ein Vorge-
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setzter einem Soldaten befiehlt, die bereits begonnene 

Verbreitung von Medienwerken einzustellen, die sich gegen 

die militärische Landesverteidigung richten, kann von 

einem Befehl im Sinne des § 2 Z 5 MilStG gesprochen 

werden. Unter den weiteren Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 

MilStG, nämlich entweder bei tätlicher oder sonst aggres­

siver Auflehnung gegen diesen Befehl (Z 1 leg. cit.) oder 

bei Verharren im Ungehorsam trotz einer Abmahnung (Z 2 

leg. cit.), kann eine strafrechtliche Verantwortung eines 

diesen Befehl mißachtenden Soldaten eintreten. 

In diesem Ausnahmefall erscheint eine Straflosigkeit im 

Hinblick auf § 17 MilStG kaum denkbar. Wurde nämlich in 

sachlicher Form ein konkreter Befehl erteilt, die auf 

einer militärischen Liegenschaft bereits begonnene Ver­

teilung von Medienwerken einzustellen, die sich im Sinne 

des bezogenen Erlasses gegen die militärische Landesver­

teidigung richten, so verletzt ein derartiger Befehl weder 

die Menschenwürde (§ 17 Z 1 MilStG), noch kann davon ge­

sprochen werden, daß dieser Befehl in k ein e r Be­

ziehung zum militärischen Dienst steht (§ 17 Z 5 MilStG). 

Schließlich kann auch nicht nachvollzogen werden, inwie­

weit ein derartiger Befehl gegen strafgesetzliche Vor­

schriften verstoßen würde (Art. 20 Abs. 1 B-VG, § 17 Z 6 

MilStG, § 7 Abs. 2 ADV). 

Falls daher ein konkret im Einzelfall ergangener Befehl 

unter den qualifizierten Modalitäten des § 12 Abs. 1 

MilstG nicht befolgt wird, müßte der befehlswidrig han­

delnde Soldat mit einer Verfolgung durch die Anklagebe­

hörde rechnen. 

Hingegen kann der bloße Verstoß gegen eine generelle und 

nur im Sinne des § 2 Z 4 ADV als Befehl aufzufassende An-
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ordnung, jegliche künftige Verbreitung von Medienwerken, 

die sich gegen die militärische Landesverteidigung rich­

ten, zu unterlassen, nicht als gerichtlich strafbare Hand­

lung angesehen werden. Gesondert zu prüfen wäre die Frage 

der disziplinären Verantwortung eines Soldaten, der dieser. 

generellen Befehlsanordnung zuwiderhandelt. 

30. Juli 1991~ 

L~ 
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